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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

06.07.1967 

Geschäftszahl 

0187/67 

Rechtssatz 

Haben mehrere Bf mit getrennten, jedoch die Unterschrift desselben Rechtsanwaltes aufweisenden Beschwerden 
denselben Bescheid angefochten, dann ist - im Falle der Abweisung der Beschwerden - die Frage des 
Aufwandersatzes zufolge § 53 Abs 2 VwGG 1965 so zu beurteilen, wie wenn nur eine Beschwerde von 
mehreren Bf eingebracht worden wäre. 


